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Die Geftaltung oon Scbifffcbermen

Das Landschaftsbild unserer Seen wird in stärksterWeise beein-
flusst durch die erste Kulisse, durch die Ufer und deren Bebauung.
Für den 1. Projektverfasser wie für den Laien ist es daher wichtig,
sich über die Faktoren wieder klar zu werden, die uns den
Ufersaum angenehm oder unangenehm empfinden lassen. Leider ging
vielen Bauenden das Wissen um diese Gesetzmässigkeiten mehr
oder weniger verloren, obschon jede Blume, jeder Baum, jede
Wiese und jeder Wald davon zeugen. Das natürliche, unberührte
Ufer werden wir immer als schön empfinden, da die Natur durch
Wiederholung und Rhythmisierung gleicher Formelemente einen
intensiven, abgewogenen Eindruck entstehen lässt. Die rhythmische
Wiederholung gleicher Formen als in der Natur überall wirkendes
Gestaltungsgesetz hat Hodler sehr klar erkannt und auch in einem
Aufsatz »Ueber die Kunst« klar formuliert. Wir aber gehen immer
wieder mit geschlossenen Augen daran vorüber und bemühen uns
nicht, die einfache Schönheit der Natur auf unsere Bauten zu

übertragen. Dadurch werden wir nie zu jener zwingenden Einheit
gelangen, die starke Stilepochen zeigten. Unter dieser Perspektive
wollen wir nun auf die verschiedenen Möglichkeiten der
Ufergestaltung eingehen.

Vor allem werden wir versuchen, gewisse Uferabschnitte von
jeder Bebauung frei zu halten, sei es in Form eines Reservates

(Neuhaus-Weissenau, Gwattlischenmoos), sei es mit land- oder
forstwirtschaftlicher Nutzung. Die Problemstellung liegt in diesem

überzeugend einfachen Fall ganz auf dem juristischen Gebiet. Die
diagonal entgegengesetzte Möglichkeit ist die geschlossene Bauweise.
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Die beiden angedeuteten Grenzfälle liegen nicht im Rahmen dieser

Zeilen, wohl aber das weite Zwischengebiet fier offenen Bebauung,

die Zone des offenen Wohnbaues, die Zone für Boots- und
Badehäuser und die Zone mit Bauverbot, ausgenommen für Schiffs-
scherme. In diesen drei Gebieten handelt es sich in erster Linie
darum, die Veränderungen, die durch unsere Lebensbedürfnisse

am gewachsenen Ufer geschehen, so geschehen zu lassen, dass die
Schönheit erhalten bleibt, vielleicht sogar gesteigert wird. Es liegt
aber sicher auf der Hand, dass in jenen Uferstreifen, wo nur
Schiffsscherme erlaubt sind, sich diese kleinen Hütten ganz
bescheiden in den Hintergrund stellen, um möglichst das natürliche
Konzert nicht durch einen Misston zu stören. Eine mehr technische
Frage sodann besteht in der Abgrenzung der verschiedenen
Hausbezeichnungen. Unter »Boots- und Badehäusern« verstehen wir
Bauten, die zum Baden und zum Unterbringen von Booten dienen;
Wohn- und Schlafräume können ebenfalls eingebaut werden, sollen
aber nur vorübergehend, z. B. übers Wochenende und während
den Ferien, bewohnt werden. »Schiffscherine« dienen hingegen nur
zum Schutze der Boote, haben also keine Zimmer und Nebenräume.

Der Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee hat sich die

Aufgabe gestellt, »Richtlinien zur Erstellung von Boots- und
Badehäusern und von Bootsschermen« aufzustellen, wie sie am Schlüsse

dieser Zeilen erstmals publiziert werden. Wir sind uns natürlich
klar darüber, dass der Erlass eines Reglementes ein sehr ungenügendes

Mittel darstellt, um schönere Bauten zu bekommen. Einmal
besteht die Gefahr, dass eine rigorose Vorschrift die freie Entwicklung

in formaler Hinsicht unterbindet. Wir dürfen aber nicht
vergessen, dass Geschmacksverschiedenheiten die Kriterien von guter
und schlechter Architektur nie zu berühren vermögen. Zum
andern darf mit dem Aufstellen einer Vorschrift nicht die Meinung
entstehen, alles Nötige sei jetzt getan. Nach wie vor werden wir auf
die Baugesinnung von Bauherrn und Entwerfenden angewiesen
sein. Da wir aber leider die Situation, die entstanden ist durch das

Nachwirken der Ueberschätzung des Individuums und Unterschiit-

zung der Gemeinschaft, durch die fortschreitende Industrialisierung

und überhaupt durch die Umschichtung mannigfacher Werte
geistig nicht verarbeitet haben, kann vielleicht eine »Richtlinie«
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ein Mittel zur Neuerziehung sein. Aus diesem Grunde enthält sie

auch Bestimmungen über Proportionen, über das Verhältnis der
Schiffscherme zueinander und zur Umgebung, und über die
formale Einheitlichkeit im Gruppenbau.

Die Vielfalt von neuen und fremden Materialien, für die in
vielen Fällen eine adäquate Formgebung noch nicht allgemein
geworden, oder die infolge ihrer Gegendfremdheit bei uns deplaciert
erscheinen, verstärkt die Verwirrtheit unserer gegenwärtigen Situation.

Auch hier mag eine »Richtlinie« vielleicht nützlich erscheinen.

Richtlinien 3ur Erftellung non Boots- unö Baöebäufetn

unö Bootsfehermen

1. Allgemeines

Auch die besten Vorschriften können nicht verhindern, dass

unbefriedigende und das Landschaftshild störende Bauteil errichtet
werden, wenn der Entwerfer nicht über genügend Formgefühl und
Takt und der Bauherr nicht über das nötige Verständnis verfügt.
Daher empfiehlt es sich, auch für die kleinsten Bauvorhaben
ausgewiesene Fachleute beizuziehen. Gerade bei Bauten am Seeufer,
d. h. an Stellen von hervorragender landwirtschaftlicher Bedeutung,

drängt sich eine besonders liebevolle Gestaltung auf. Der
Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee wie auch der Heimatschutz

stellen sich zur unentgeltlichen Bauberatung zur Verfügung.

2. Begriffe

Unter »Boots- und Badehäusern« sind nur solche Gebäude zu

verstehen, die eindeutig für den im Namen enthaltenen Zweck
bestimmt sind; wo noch Wohn- und Schlafräume eingebaut sind,
sollen sie kubisch eine untergeordnete Rolle spielen. Dauernd
bewohnte Bauten können in dieser Kategorie nicht zugelassen werden.
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»Bootsscherme« sind ausschliesslich zur Unterbringung von
Booten bestimmt. Einbau von Zimmern und Nebenräumen ist nicht
zulässig.

Wo nichts Besonderes vermerkt ist, gelten die folgenden
Ausführungen sowohl für Boots- und Badehäuser wie für
Bootsscherme.

3. Proportionen

Wichtiger als blosse Beschränkung der Höhe ist ein abgewogenes

Verhältnis der Höhe zur Breite. Bei jedem Bau wirken gestelzte

Proportionen unangenehm; besonders aber bei Bootshäusern, hei
denen möglichst darnach getrachtet werden sollte, die ruhige
Horizontale der Uferlinie nicht zu unterbrechen. Es gilt daher sowohl
für das Verhältnis von Bauhöhe H (Niederwasserspiegel bis Trauflinie)

zu Baubreite B, wie auch für dasjenige von Torhöhe h zu
Torbreite b, dass die Breite mehr betragen muss, als die Höhe.
(Bilder 1, 5, 6, 8.)

Auch die Dachneigung soll diese Tendenz unterstützen und
jedenfalls nicht mehr als 30" betragen. Unterbrechung der
Dachfläche durch Ausbauten ist nicht statthaft.

4. Höhen und Abstände

Die Höhe des Firsts von Bootsschermen über dem Erdboden —

gemessen in der Mitte der Längsseite — soll nicht mehr als 3,5 m

betragen. Gleichzeitig darf dort, wo der Bau teilweise im Wasser

steht, die Firsthöhe nicht mehr als 4,5 m über dem Niederwasserspiegel

betragen. (Bild 2.)
Der Grenzabstand soll im Minimum 4 m, der Gebiiudeabstand

8 m betragen.
Bei ausdrücklicher Zustimmung des Nachbarn kann der Grenz-

abstand auch kleiner gehalten werden.

5. Stellung der Bauten in Beziehung zur Uferlinie

Um eine unruhige Zerschneidung der Uferlinie zu verhindern,
sollen die Bauten organisch mit dem Festland verbunden werden.
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Bild 1 Proportionen

Die Längsseite soll bei mittlerem Wasserstand nicht mehr als zur
Hälfte ihrer Länge im Wasser stehen (Bild 3); wo das natürliche
Terrain dieses Verhältnis nicht ermöglicht, soll versucht werden,
allenfalls einen künstlichen Festlandstreifen zu erstellen; dieser
Streifen ist zu bepflanzen. (Bild 4.)
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Bild 3 Stellung in Beziehung zur Uferlinie

6. Gruppenbau

Wo Bootshäuser usw. in Gruppen zusammenstehen, ist in
Dachneigung, Dachart, Firstrichtung und Art und Farbe des Baumaterials

auf eine harmonische Wirkung zu achten.
Zu einer bestehenden Häusergruppe neu hinzukommende Bauten

haben sich in diesen Punkten der bestehenden Bebauung
anzupassen.

Insbesondere ist zu vermeiden: das Nebeneinanderstehen
verschiedener Dachformen und von Bauten in grundverschiedenem
Material (Beton, Holz, Naturstein).

7. Farbgebung und formale Gestaltung

In Form und Farbe ist auf eine ruhige Wirkung zu achten. Für
individualistische Extravaganzen muss der Ufersaum gesperrt bleiben.

Damit soll keineswegs dem Streben nach einer fortschritt-
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Bild 4 Festlandsireifen

lichen und zeitgemässen Bauweise ein Riegel vorgeschoben werden.
Die Beurteilung der Baugesuche hat sich nicht nach verallgemeinernden

Prinzipien zu richten (wie z. B. »Steildach erlaubt -—

Flachdach verboten«), sondern soll stets die Qualität der vorliegenden

Projekte und deren Beziehung zur Umgehung im Auge behalten.

Blechdächer wirken immer störend und sollen nicht mehr
zugelassen werden.

8. Gestaltung der Umgebung

Die verantwortungsbewusste Gestaltung soll sich nicht nur auf
das Gebäude beschränken, sondern auch dessen Umgebung umfassen.

Dabei ist vor allem darauf zu achten, dass keine überdimensionierten,

burgartigen Böschungsmauern erstellt werden, und dass in
weitgehendem Masse durch sinnvolle Bepflanzung ein natürlicher
Uebergang zur Umgebung erreicht wird.
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Bild 6 Schiffscherm Schloss Oberhofen, gutes Beispiel



Bild 8 Schlecht proportionierter Schiffscherm





Bild 10 Schlechtes Beispiel, verlotterter Zustand
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Vom See aus sichtbare Böschungsmauern aus Beton sind mit
Natursteinen — wenn möglich einheimischer Art — zu verkleiden.

Der Anbau von Bretterverschlägen, Wellblechbaracken und
ähnlichen Provisorien ist nicht zulässig. (Bild 9.)

9. Unterhalt

Oft ist es weniger das Bauwerk an sich, das abstossend wirkt,
als vielmehr dessen verwahrloster Zustand. Im Zerfall begriffene
Bootsscherme sind daher wieder in Stand zu stellen, oder gänzlich
zu entfernen. (Bild 10.)

Dass jeder Uferanstösser zu seinem Grundstück Sorge trägt und
nicht die schönsten Teile unseres Landes in hässliche Schuttablagerungsplätze

verwandelt, darf als selbstverständlich vorausgesetzt
werden.

Es ist vor allem Sache der Ufergemeinden, hier zum Rechten

zu sehen und die Erstellung von Schiffschermen zu verhindern, die
das Uferbild verunstalten. P. Lanzrein

P. Lang.
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